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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1981

Norm

ZPO §193

ZPO §405 C

ZPO §482 B2

Rechtssatz

Allein das Vorbringen in erster Instanz ergibt das Substrat, aus dem die Berechtigung des Begehrens abzuleiten ist. Nur

dieses ist der - von den Gerichten sodann rechtlich zu quali;zierende - "geltend gemachte Anspruch", dessen Bejahung

oder Verneinung Rechtskraftwirkungen dahin erzeugt, daß der Anspruch nicht mehr erhoben werden kann, wenn

Gleichheit der Parteien gegen ist.
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